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GEMEINDE NORDHEIM Aktenkennung: 632.62:Auf dem Weihen 11 bis 11-2/0010, ID: 342225
Sitzungsvorlage 81/2025

Sitzung des Technischen Ausschusses am 20.10.2025 öffentlich

Flurstück 4291, Auf dem Weihen 11;
Errichtung eines Doppelcarports

Sachverhalt:

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und ist nach § 34 
BauGB zu beurteilen. Entsprechend ist darüber zu entscheiden, ob sich das Vorhaben in die Umgebungs-
bebauung einfügt. Es gilt der nicht qualifizierte Bebauungsplan „Auf dem Weihen“, welcher lediglich 
Baulinien und Bauverbotsflächen festsetzt.

Das geplante Vorhaben liegt größtenteils über der Baulinie in der Bauverbotsfläche. 
Außerdem wird die maximal erlaubte Grenzbebauung von 9 m entlang einer Nachbargrenze überschrit-
ten. Zuständig hierfür ist das Landratsamt Heilbronn.

2001 wurde bereits eine Baugenehmigung für einen Carport mit gleichen Abmessungen an gleicher 
Stelle erteilt, jedoch nicht gebaut. Der Technische Ausschuss erteilte damals das gemeindliche Einver-
nehmen.

Beschlussvorschlag:

Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß § 36 i. V. m. § 34 BauGB erteilt.

Anlagen:

Lageplan, Ansichten, Schnitt
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